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Eckpunkte zur Umsetzung dezentraler Wohnstrukturen für Menschen mit kör-
perlicher Behinderung, Sinnesbehinderung und/oder g eistiger Behinderung un-
ter dem Aspekt der Inklusion 
 
Anlage 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der Hauptausschuss des Verbandes der bayerischen Bezirke hat in seiner Sitzung 

vom 26. Mai 2005 dem vom „Runden Tisch Behindertenhilfe“ des Sozialministeriums 

auf der Grundlage der Beratungsergebnisse einer gemeinsamen Arbeitsgruppe erstell-

tem Eckpunktepapier zur „Umsetzung dezentraler Wohnstrukturen unter dem Aspekt 

der Inklusion“ zugestimmt. An der gemeinsamen Arbeitsgruppe haben sich Vertreter 

der Bezirke und der Verbandsgeschäftsstelle intensiv beteiligt; sie konnten dort die für 

die Bezirke wichtigen Aspekte deutlich machen. Zu Ihrer Information ist das Eckpunk-

tepapier in der Anlage beigefügt. 

Das Papier konkretisiert die Rahmenbedingungen für die Schaffung dezentraler 

Wohnstrukturen als einen Weg, Inklusion zu ermöglichen. Es unterstreicht die Not-

wendigkeit eines Ausbaus ambulanter Betreuungsangebote, stellt aber gleichzeitig 

fest, dass neben einem verbesserten Angebot ambulanter Versorgungsleistungen 

auch künftig stationäre Einrichtungen unverzichtbar sind und in inklusive Betreuungs-

konzepte einbezogen werden müssen. Ein wichtiger Aspekt ist die Dezentralisierung 
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von großen Komplexeinrichtungen. Die Eckpunkte sollen hier Orientierungshilfen bei 

der Weiterentwicklung bestehender Angebote und der Konzeptionierung neuer Vorha-

ben geben.  

Der Verband der bayerischen Bezirke begrüßt, dass die Eckpunkte auch auf Fragen 

der Finanzierung eingehen und deutlich machen, dass sich der Bund nicht auf die 

Schaffung anspruchsbegründeter Rechtsgrundlagen beschränken darf, sondern sich 

auch an den für die Umsetzung erforderlichen finanziellen Lasten angemessen beteili-

gen muss. Klargestellt wurde auch, dass die Barrierefreiheit als fundamentale Voraus-

setzung für die Errichtung dezentraler Wohnstrukturen in der Bayerischen Bauordnung 

noch stärkere Berücksichtigung finden muss. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Reinhold Frank 
 


